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Wann können Sie in unserer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung 
(WfbM) arbeiten?

  Wenn Sie eine Behinderung haben, welche 
verhindert, dass Sie einer Beschäftigung 
bzw. einer Arbeit auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt nachgehen können.

  Und/oder Erwerbsminderungsrente 
 beziehen.

  Wenn ein Gutachten aussagt, dass Sie auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht tätig 
sein können. 

Wie läuft das Aufnahmeverfahren 
ab?

  Sie rufen uns an und vereinbaren einen 
Termin für ein gemeinsames Gespräch.

  Sie erhalten auch Auskunft am Telefon.

  Sie gehen zur Agentur für Arbeit oder zu 
Ihrer Rentenversicherung, welche dann 
entscheiden, ob die WfbM die geeignete 
Arbeitsstelle für Sie ist.

  Sobald Sie eine Zusage für die Aufnahme 
in die WfbM erhalten, können Sie bei uns 
im Eingangsverfahren beginnen.

Eingangsverfahren (EV) heißt:

  Es wird geprüft, ob die berufliche Bildung 
in der WfbM die geeignete Maßnahme für 
Sie ist.

  Sie prüfen, ob diese Maßnahme für Sie die 
Richtige ist.

  Sie entscheiden mit, in welcher Fachrich-
tung Sie eine berufliche Bildung erhalten.

  Die Dauer des EV (1-3 Monate) entschei-
det Ihr Kostenträger (Agentur für Arbeit 
oder Rentenversicherung).

  Nach dem EV wechseln Sie in den Berufs-
bildungsbereich. 

Berufsbildungsbereich (BBB) 
heißt:

   Im BBB werden Ihnen Kenntnisse in Ihrem 
gewählten Tätigkeitsfeld vermittelt.

  Die Vermittlung erfolgt sowohl in der 
 Theorie als auch in der Praxis.

  Sie können Ihre gelernten Kenntnisse in 
verschiedenen Praktika in und außerhalb 
der WfbM erproben.

   Der BBB dauert in der Regel 24 Monate, in 
dieser Zeit werden Sie durch die 

 Gruppenleiter des BBB begleitet 
   (Bildungsbegleiter). 

  Nach Beendigung des BBB erhalten Sie 
ein Zertifikat und wechseln in den Arbeits-
bereich der WfbM, auf einen Außenar-
beitsplatz in einer Firma/Betrieb oder auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Entgelt: 

  Während des EV und BBB erhalten Sie 
entweder Ausbildungsgeld oder Über-
gangsgeld, je nach Anspruch durch Ihren 
Kostenträger.

  Außerdem haben Sie Anspruch auf ein  
kostenloses Mittagessen.

Arbeitsbereich (AB) heißt:

  Im Arbeitsbereich erhalten Sie entspre-
chend der gültigen Entgeltordnung ein Ent-
gelt.

  Es werden für Sie Sozialversicherungsbei-
träge abgeführt. 

  Nach 20 Jahren Zugehörigkeit zu einer 
WfbM haben Sie damit Anspruch auf eine 
Erwerbsminderungsrente.

Förderbereich (FB) heißt: 

  Wenn die berufliche Bildung in der WfbM 
(noch) keine geeignete Maßnahme für 
Sie ist,  können Sie stattdessen eine 
Tagesstrukturierung im Förderbereich in 
Anspruch nehmen.

 Im FB werden Sie auf die Arbeit in der 
WfbM vorbereitet. 

  Außerdem trainieren Sie Ihre 
lebenspraktischen, kognitiven und 
sozialen Fähigkeiten.

  Im Förderbereich wird kein Entgelt gezahlt.


